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Nach dem Zahnheilkunde-
gesetz (ZHG) bedarf die Aus-
übung der Zahnheilkunde der 
Approbation als Zahnarzt. Aus-
übung der Zahnheilkunde ist 
die berufsmäßige auf zahnärzt-
lich wissenschaftliche Erkennt-
nisse gegründete Feststellung 
und Behandlung von Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
(§ 1 Abs. 3 ZHG). 
Das ZHG definiert ferner, 
dass die Ausü bung der Zahn-
heilkunde „kein Gewerbe“ ist 
(vergl. § 1 Abs. 4 ZHG). Damit 
wird die Eigenschaft des Zahn-
arztes als „freier Beruf“ mani-
festiert, der sein Tun primär am 
Gesundungsinteresse des Pati-
enten und nicht an kommer-
ziellem Gewinnstreben auszu-
richten hat. 
Den Wesensinhalt des zahn-
ärztlichen Berufs als „frei-
er Beruf“ definiert die Mus-
terberufsordnung der Bundes-
zahnärztekam mer (MBO-Z) in 
§ 2 Abs. 1 S. 2 so: „Der zahn-
ärztliche Beruf ist seiner Na-
tur nach ein freier Beruf, der 

aufgrund besonderer beruf-
licher Qualifikation persönlich, 
eigenverant wortlich und fach-
lich unabhängig in Diagno se- 
und Therapiefreiheit ausgeübt 
wird.“ 
Die ethischen und beruflichen 
Verpflich tungen, die sich für 
Zahnärzte aus dem Sta tus als 
„freier Beruf“ ergeben, sind in 
den satzungsrechtlich ausge-
stalteten Berufsord nungen der 
Zahnärztekammern konkreti-
siert. Die Berufsordnung dient 
laut Präam bel der MBO-Z dem 
Ziel, die Freiberuflich keit des 
Zahnarztes zu gewährleisten. 
Der freiberufliche Charak-
ter einer zahn ärztlichen Praxis 
wird durch die Beschäfti gung 
von untergeordneten Hilfskräf-
ten nicht berührt. Im Folgen-
den wird näher beleuch tet, wel-
che Grundsätze für den Einsatz 
nichtärztlicher Mitarbeiter gel-
ten, insbeson dere im Zusam-
menhang mit der Fluoridie-
rung bei der Gruppenprophy-
laxe nach § 21 SGB V. 

Grundsatz der persönlichen 
Leistungserbringung 
Der Zahnarzt ist zur persönli-
chen Lei stungserbringung ver-
pflichtet und persön lich ge-
genüber dem Patienten für die 
gesam te Behandlung verant-
wortlich. Dies gilt für die Be-
handlung von gesetzlich wie 
von pri vat versicherten Pati-
enten gleichermaßen. Die Ein-

beziehung von Hilfspersonen 

ist jedoch möglich, soweit der 

Zahnarzt dies anordnet und 

die Leistungen dergestalt ver-

antwortet, dass sie entweder 

unter seiner Aufsicht oder nach 

seiner fachlichen Wei sung er-

bracht werden. 

Leistungen, die unter Arztvor-
behalt ste hen, dürfen nicht von 
Berufsfremden ausge führt wer-
den. 
Die persönlichen Leistungen 

des Zahn arztes umfassen ins-

besondere 

Untersuchung des Patienten ➲➤

Diagnosestellung und Auf-➲➤

klärung 
Therapieplanung ➲➤

Entscheidung über sämtliche ➲➤

Behand lungsmaßnahmen, 
Invasive diagnostische und ➲➤

therapeuti sche Eingriffe, 
Injektionen, ➲➤

Sämtliche operative Eingrif-➲➤

fe 
Verschreibung verschrei-➲➤

bungspflichtiger Arzneimit-
tel (§ 48 Abs. 1 AMG). 

In diesem Kernbereich zahn-
ärztlicher Lei stungen ist eine 
Delegation unzulässig. 

Rechtsgrundlagen 
zur persönlichen 
Leistungserbringung 
Der Grundsatz der persönli-
chen Leitungser bringung er-
gibt sich außer aus dem Zahn-
heilkundegesetz auch aus vielen 
weiteren Normen: 

Zwischen Zahnarzt und Patient 
kommt ein Dienstvertrag nach 
§§ 611ff. Bürgerli ches Gesetz-
buch (BGB) zustande. Gem. § 
613 BGB ist der Zahnarzt ver-
pflichtet, die Dienstleistung 
persönlich zu erbringen. 

Für den Vertragszahnarzt ist die 
persönli che Leistungserbrin-
gung außerdem in § 15 
Abs. 1 SGB V, § 32 Abs. 1 
Zulassungsver ordnung für Ver-
tragszahnärzte (Zahnärzte-ZV) 
und § 4 Abs. 1 Bundesmantel-

vertrag-Zahnärzte (BMV-Z) 
vorgeschrieben. 

§ 15 Abs. 1 SGB V lautet aus-
zugsweise wie folgt: „Ärztliche 

oder zahnärztliche Behandlung 

wird von Ärzten oder Zahnärz-

ten erbracht, soweit nicht in 

Modellvorha ben nach § 63 Abs. 

3 c etwas anderes bestimmt 

ist. Sind Hilfeleistungen ande-

rer Personen erforderlich, dür-

fen sie nur erbracht werden, 

wenn sie vom Arzt (Zahn arzt) 

angeordnet und von ihm ver-

antwortet werden.“ 

§ 32 Abs. 1 S. 1 Zahnärz-
te-ZV lautet wie folgt: „Der 
Vertragszahnarzt hat die ver-
tragszahnärztliche Tätigkeit 
persönlich in freier Praxis aus-
zuüben.“ 
§ 4 Abs. 1 BMV-Z bestimmt, 
dass der Vertragszahnarzt die 
vertragszahnärztliche Versor-
gung persönlich durchzufüh-
ren hat. Werden Hilfskräfte be-
schäftigt, so haftet der Vertrags-
zahnarzt für die Erfüllung der 
ver tragszahnärztlichen Pflich-
ten durch sie im gleichen Um-
fang wie für die eigene Tätig-
keit. 
Bei der Privatbehandlung kön-
nen nach § 4 Abs. 2 Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) 
Gebühren nur für selbständige 
zahn ärztliche Leistungen be-
rechnet werden, die der Zahn-
arzt selbst erbracht hat oder die 
unter seiner Aufsicht nach fach-
licher Wei sung erbracht wur-
den (eigene Leistung). 
Der Grundsatz der persönlichen 
Lei stungserbringung ist des 
Weiteren normiert in den Heil-
berufsgesetzen der Bundeslän-
der, im vertragszahnärztli-

Rechtliche Aspekte der Fluoridierung 
unter besonderer Berücksichtigung des Delegationsrahmens der Bundes zahnärztekammer für ZFA1

1Nachdruck aus Zahnärztlicher Gesundheits-
dienst 1/2011 bzw. 2/2011 mit freundlicher 
Genehmigung des Herausgebers. Der Beitrag 
wird in der nächsten pn-Ausgabe fortgesetzt. Fo
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chen Gebührenrecht (Bema-Z) 
und den Berufsordnungen der 
Zahnärztekammern. 
§ 19 (Praxismitarbeiter) MBO-
Z lautet auszugsweise wie 
folgt: 
(1) … 
(2) Der Zahnarzt darf Pra-
xismitarbeiter nur für Aufga-
ben einsetzen, für die sie aus-
reichend qualifiziert sind. Bei 
Delegation von Tätigkeiten ist 
der Rahmen des § 1 Abs. 5 und 
6 Zahnheilkundegesetz zu be-
achten. 
(3) Der Zahnarzt ist dafür ver-
antwortlich, dass die Praxismit-
arbeiter am Patienten nur unter 
seiner Aufsicht und Anleitung 
tätig werden. 

Zu nennen ist schließlich die 
Röntgenver ordnung (RöV). 
Nach den einschlägigen Vor-
schriften der RöV darf nur der 
Zahnarzt die rechtfertigen-
de Indikation zur Anwen dung 
von Röntgenstrahlung stellen, 
der die erforderliche Fachkun-
de Strahlenschutz besitzt. Die 
technische Durchführung der 
Anwendung von Röntgenstrah-
len kann dagegen an nichtärzt-
liche Mitarbeiter dele giert wer-
den, die dafür die Qualifikation 
nach der RöV oder die erforder-
lichen Kenntnisse im Strahlen-
schutz besitzen.

Delegation zahnärztlicher 
Leistungen 
§ 1 Abs. 5 ZHG erlaubt die 
Übertragung von einzelnen, 
nicht abschließend aufgeli-
steten Tätigkeiten an dafür 
qualifiziertes nicht approbiertes 
Personal mit abgeschlos sener 

Ausbildung (sog. Delegation). 

Wegen der höchstpersönlichen 
Leistungspflicht des Zahn-
arztes können zahnärztliche 
Leistun gen durch Einsatz nicht 
zahnärztlichen Per sonals nicht 
beliebig vermehrt werden. Un-

Grundsätze der Delegation
Bei der Delegation bestimmter Tätigkeiten an dafür qualifizier-

tes Prophylaxe-Personal mit abgeschlossener Ausbildung wie 

Zahn medizinische Fachhelferin1, weitergebildete Zahnarzthelfe-

rin2, Prophylaxehelferin3 oder Dental-Hygienikerin sind folgende 

Grund sätze zu beachten: 

Es handelt sich um eine delegationsfä hige Leistung nach § 1 ➲■

Abs. 5 Z. 

Die konkrete Leistung erfordert nicht das höchstpersönliche ➲■

Handeln des Zahnarztes. 

Die Mitarbeiterin ist zur Erbringung der Leistung qualifiziert. ➲■

Der Zahnarzt überzeugt sich persönlich von der Qualifikation ➲■

der Mitarbeite rin. 

Der Zahnarzt ordnet die konkrete Lei stung an (Anordnung). ➲■

Der Zahnarzt erteilt die fachliche Wei sung (Weisung). ➲■

Der Zahnarzt überwacht und kontrol liert die Ausführung (Auf-➲■

sicht). 

Dem Patienten ist bewusst, dass es sich um eine delegierte ➲■

Leistung handelt. 

Der Zahnarzt ist für die delegierte Leistung in gleicher Wei-➲■

se persönlich verantwortlich und haftet für diese in gleicher 

Weise wie für eine persönlich erbrachte Leistung (Verantwor-

tung). 

ter fachlichen und wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten ist es 
jedoch nicht erfor derlich, alle 
Leistungen an Patienten nur 
von approbierten Zahnärzten 
durchführen zu lassen. 

§ 1 Abs. 5 ZHG hat folgen-
den Wortlaut: „Approbierte 
Zahnärzte können insbeson-
dere folgende Tätigkeiten an 
dafür qualifi ziertes Prophyla-
xe-Personal mit abgeschlos-

sener Ausbildung wie zahn-
medizinische Fachhelferin1, 
weitergebildete Zahnarzthel-
ferin2, Prophylaxehelferin3 oder 
Dental-Hygienikerin delegie-
ren: Herstellung von Röntgen-
aufnahmen, Entfernung von 
wei chen und harten sowie kli-

nisch erreichbaren subgingiva-

len Belägen, Füllungspolituren, 
Legen und Entfernen proviso-
rischer Ver schlüsse, Herstel-
lung von Situationsab drücken, 
Trockenlegen des Arbeitsfel-
des relativ und absolut, Erklä-
rung der Ursache von Karies 
und Parodontopathien, Hin-
weise zu zahngesunder Ernäh-
rung, Hinweise zu häuslichen 
Fluoridierungsmaßnahmen, 
Motivation zu zweckmäßiger 
Mundhygiene, Demonstration 
und praktische Übungen zur 
Mundhygiene, Remotivation, 
Einfärben der Zähne, Erstel-
lung von Plaque-Indizes, Er-
stellung von Blutungs-Indizes, 
Kariesrisi kobestimmung, loka-
le Fluoridierung z.B. mit Lack 
oder Gel, Versiegelung von 
karies freien Fissuren.“ 

§ 1 Abs. 6 ZHG enthält für 
die Delegation kieferorthopä-
discher Leistungen eine ähnli-

1 (ZMF), heute: Zahnmedizinische/r 
Fachassistent/in
2 (ZFA) heute: Zahnmedizinische/r 
Fachangestellte/r
3 (ZMP) heute: Zahnmedizinische/r 
Prophylaxeassistent/in
(Anmerkung der Redaktion pn)

che Regelung. Die delegierten 
Maßnahmen bleiben zahnärzt-
liche Leistungen. Deshalb ist 
die Übertragung an nicht ap-
probiertes Personal nur unter 
engen Voraussetzungen zuläs-
sig. 
Generell kann gesagt wer-

den, dass die zahnärztliche 

Begleitung sich an der zahn-

medizinischen Komplexität 

und Gefährlich keit der Maß-

nahme im individuellen Patien-

tenfall sowie an den jeweiligen 

Qualifikatio nen des Hilfsperso-

nals zu orientieren hat. Gefah-

rennähe, Komplikationsdichte 

und Krankheitsbild können im 

konkreten Einzel fall eine Dele-

gation auch ausschließen.

Delegationsrahmen 
Der Vorstand der Bundeszahn-
ärztekammer hat am 16. Sep-
tember 2009 einen „Delega-
tionsrahmen für Zahnmedi-
zinische Fachan gestellte“ be-
schlossen. 

Der Zahnarzt hat somit den 
Einsatzrahmen für jede sei-

ner Mitarbeiterinnen individu-

ell festzulegen und dies mög-

lichst schriftlich zu dokumen-

tieren, wie auch Anordnungen 
für den konkreten Behand-
lungsfall zu treffen. 
Während des Einsatzes muss 
der Zahn arzt jederzeit für 
Rückfragen, Korrekturen oder 
bei Komplikationen zur Verfü-
gung ste hen. Im Rahmen seiner 
Aufsichtspflicht muss er über-
wachen, dass seine Mitarbeiter-
innen seine Anordnungen und 
Weisungen beachten, den fest-
gelegten Rahmen nicht über-
schreiten und die Tätigkeit ins-
gesamt ordnungsgemäß durch-
führen. 

Bei Beendigung des Einsatzes 

kontrol liert der Zahnarzt im 
konkreten Einzelfall die Ord-
nungsmäßigkeit der Leistung 
und trifft alle weiteren Anord-
nungen. Insgesamt begleitet 
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damit der Zahnarzt von An-
fang der Anordnung bis zum 
Ende des Einsatzes das Tätig-
werden seiner Mitarbeiterin-
nen. Die Einhaltung dieser De-
legationsgrundsätze stellt zu-
gleich eine Maßnahme wirksa-
mer Qualitätssicherung in der 
zahnärztlichen Praxis dar. 

Qualifikation 
Art, Inhalt und Umfang der 
Delegation hän gen von ver-
schiedenen gesetzlichen Vorga-
ben, der Qualifikation der Mit-
arbeiterinnen wie von der Art 
der Leistung und von Befund 
und Diagnose des konkre-
ten Krank heitsfalles sowie der 
Compliance des Patienten ab. 
Nach ZHG ist Voraussetzung 
für eine Delegation 

eine abgeschlossene Ausbil-a) 
dung i.S.d. Berufsbildungs-
gesetzes (BBiG) wie zur 
Zahnmedizinischen Fach-
angestellten (ZFA) oder zur 
Zahnarzthelferin (ZAH) so-
wie 

eine ausreichende Qualifi-b) 
kation der Mitarbeiterin für 
die übertragenen Aufgaben. 

Allgemein gilt, dass je qualifi-

zierter die Mitarbeiterin ist, des-

to mehr Leistungen an sie de-

legiert werden können. Durch 
Fortbil dungsmaßnahmen der 
ZFA z.B. durch IP-Kurse und 
Aufstiegsfortbildungen i.S.d. 
BBiG zur 

ZMP – Zahnmedizinische ➲■

Prophylaxe-Assistentin, 
ZMF – Zahnmedizinische ➲■

Fachassis tentin und 
DH – Dental-Hygienikerin➲■

können weitergehende Quali-
fikationen erworben werden. 
Diese eröffnen weiterge hende 
Delegationsmöglichkeiten, so-
fern sich der Zahnarzt von 
der dadurch ver mittelten Eig-
nung der Mitarbeiterin über-
zeugt hat. Der Zahnarzt muss 
ferner in regelmäßigen Zeitab-
ständen prüfen, ob die Voraus-
setzungen weiter gegeben sind, 
da im Haftungsfall eine Ent-

lastung nur möglich ist, wenn 
der Zahnarzt nachweisen kann, 
dass er sowohl in der Auswahl 
wie in der Überwachung die er-
forderliche Sorgfalt hat walten 
lassen. 

An Auszubildende zur ➲➤

Zahnmedizini schen Fach-

angestellten dürfen keine 

zahnärztlichen Leistungen 

delegiert werden. 

Berufliche Qualifikation 
nach staatlich genehmigten 
Prüfungsordnungen 
Die Zahnärztekammern sind 
nach den Heilberufsgesetzen 
der Länder und dem Berufsbil-
dungsgesetz für die Qualifizie-
rung und die Durchführung der 
Prüfung zuständig. Die Fortbil-
dungs- und Prü fungsinhalte er-
geben sich aus staatlich geneh-
migten Prüfungsordnungen. 
Dadurch ist eine hohe und ein-
heitliche Qualifikation gewähr-
leistet. 

Zahnmedizinische Fach-

angestellte (ZFA) 

Anerkanntes Berufsbild für die 
Zahnmedi zinische Fachkraft 
gem. BBiG in dualer dreijähri-
ger Berufsausbildung. Während 
der Berufsausbildung ist eine 
Delegation nach zutreffender 
Ansicht der Bundeszahnärzte-
kammer nicht zulässig. 

Fortgebildete Zahnmedizi-

nische Fachangestellte 

Zusätzlich erworbene und 
durch Kammer prüfung nach-
gewiesene Qualifikationen in 
beruflichen Teilbereichen eröff-
nen delega tionsfähige Leistun-
gen in einem entspre chend er-
weiterten Einsatzrahmen, z.B. 
in folgenden Bereichen: 

Prophylaxe ➲■

Prothetische Assistenz und ➲■

Kieferorthopädische Assis-➲■

tenz 

Zahnmedizinische Prophy-

laxeassistentin (ZMP) 

Eine umfassende und spezi-
ell ausgerichtete Aufstiegsfort-
bildungsmaßnahme gem. § 54 
BBiG mit Qualifikation zur 
Fachkraft für Individualpro-
phylaxe in allen Bereichen der 
Zahnarztpraxis wie z.B. Zah-
nerhaltung, Parodontologie 
und Implantologie mit einem 
Fortbildungsumfang von min-
destens 400 Stunden. 

Zahnmedizinische Fach-

assistentin (ZMF) 

Systematische und umfas-
sende Aufstiegs fortbil dungs-
maßnahme gemäß § 54 BBiG 
mit einem Fortbildungsumfang 
von mindestens 700 Stunden. 

Dental-Hygienikerin (DH) 

Eine breit gefächerte anspruchs-
volle Auf stiegsfortbildung gem. 
§ 54 BBiG mit Qua lifikation 
zur Fachkraft für die Beglei-
tung und Nachsorge der Par-
odontitistherapie, die mit ihrer 
Fachkompetenz eine entschei-
dende Schlüsselfunktion in 
der präventiven und therapeu-
tischen Tätigkeit übernimmt. 
Der Fortbildungsumfang be-
trägt mindestens 950 Stunden. 

Die Voraussetzungen bei den 
letzten drei Aufstiegsfortbil-
dungen für die Teilnahme, die 
Inhalte der Fortbildung und 
der Prüfung ergeben sich aus 
der staatlich genehmigten Prü-
fungsordnung der Kammer. 
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